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Bekanntgabe 
 

- öffentlich - 

 Beratung des Gemeinderats am 30.04.2025 

Investitionsprogramm des Landes zur Bildung- und Teilhabe 
Bekanntgabe im Gemeinderat zur Säule I des Startchancen-Programms 

 
 

Im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen zur Verbesserung der Bildungs- und 
Chancengleichheit in unserem Land hat das Kultusministerium eine neue 
Verwaltungsvorschrift erlassen, die die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die 
Länder gemäß Artikel 104c des Grundgesetzes regelt. Diese Maßnahme ist Teil des 
Startchancen-Programms, das darauf abzielt, insbesondere benachteiligte Kinder und 
Jugendliche zu unterstützen. 
 
Die Säule I des Startchancen-Programms konzentriert sich insbesondere auf die 
Unterstützung von Schulen in sozial benachteiligten Gebieten. Die Förderung mit einem 
30%-tigen Eigenanteil durch die Kommune, umfasst Investitionen in Ausstattung und 
Gebäude. 
 
Ziel ist es, die Umsetzung von Maßnahmen zu fördern, die die Bildungsqualität erhöhen und 
Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen gewährleisten. Dazu gehören unter 
anderem: 
 
- Verbesserung der Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten 
- Förderung von Projekten zur individuellen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern 
- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Schulen, Eltern und sozialen Einrichtungen 
 
Die bereitgestellten Mittel sind zweckgebunden und sollen gezielt in Projekte investiert 
werden, die den oben genannten Zielen dienen.  
 
Für Geislingen eröffnet diese Verwaltungsvorschrift die Möglichkeit, gezielte Projekte zur 



Verbesserung der Bildungsangebote zu initiieren. Insbesondere in sozial benachteiligten 
Bezirken können durch die bereitgestellten Mittel wichtige Impulse gesetzt werden, um die 
Bildungs- und Entwicklungschancen unserer Kinder zu erhöhen. 
 
Folgende Schulen wurden aufgrund des Sozial-Index vom Kultus-Ministerium für das 
Programm ausgewählt 
 
ab Schuljahr 2024/2025: 
 

 Uhlandschule Grundschule 
 
ab dem Schuljahr 2025/2026: 
 

 Albert-Einstein Grundschule 
 Lindenschule Grund- und Werkrealschule 
 Gemeinschaftsschule am Tegelberg (Grund- und Gemeinschaftsschule) 
 Uhlandschule Werkrealschule 

 
Zusammen mit den genannten Schulen und dem Fachbereich 3 ist nun zu prüfen welche 
Projekte im Rahmen des Startchancen-Programms umgesetzt werden können. 
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Sachgebietsleitung 


